
Im Jahr 2015 nahm die Zahl der neuen Beschwerden gegen Luxemburg im Vergleich zum Höchststand im Vorjahr 
ab, während die Zahl der neuen EU-Pilot-Verfahren weiter zurückging. Die Zahl der laufenden Vertragsverlet-
zungsverfahren ist seit 2012 relativ stabil, steigt jedoch leicht an. Auch bei den neuen Vertragsverletzungsver-
fahren wegen verspäteter Umsetzung ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, so dass wieder der Stand von 2013 
erreicht wurde. 
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Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass

• der ermäßigte MwSt-Satz auf elektronische 
Bücher nicht mit der MwSt-Richtlinie vereinbar 
ist;1

• das Fehlen von Maßnahmen zur Verhinderung 
des Missbrauchs aufeinanderfolgender befris-
teter Arbeitsverträge mit Kurzzeit-Beschäftigten 
des Kulturbetriebs gegen die Richtlinie über 
befristete Arbeitsverträge verstößt..2 

Weitere Informationen: 
Arbeitspapier der Dienststellen der Europäischen Kommission – Jahresbericht 2015 „Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts“ (Teil II: Mitglied-
staaten) 

1 Kommission / Luxemburg, C-502/13.
2 Kommission / Luxemburg, C-238/14.

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/annual-reports/index_de.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C&num=C-502/13
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C&num=C-238/14

